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Wir würden aber am Gelingen nicht zweifeln,

die paar Proben, die wir vor Augen
hatten, gaben uns diese Gewißheit. So scheint
uns Emil Henner, wo er sich selbständige
Aufgaben stellt und Lösungen vorschlägt,
ein phantasiereicher, selbständiger,
origineller Architekt und Raumkünstler zu sein,
dem das Schwere, Wuchtige weniger liegt
als die leicht spielende, sich verflüchtigende,
aber immer junge und gefällige Form. —
Von seinem Einfamilienhaus in Arlesheim
(Seite 39 u. 40) ist nicht viel zu sagen:
es bewegt sich in den Grenzen des
heutigen bürgerlichen Wohnhauses, dessen
Räume gut ausgenützt werden müssen und
weniger dem Luxus als vielmehr den
täglichen Bedürfnissen dienen. Was darüber
hinausgeht, das Verlangen nach einer Stunde

Ruhe oder beschaulicher Betrachtung, wird
durch eine Veranda oder eine kleine Laube
befriedigt. Ihm hat der Architekt auch hier
Rechnung getragen.

Im Anschluß an diese Bauten und
Projekte bringen wir hier auch ein Grabmal:
auch der Architekt widmet sich heute mehr
und mehr solchen nicht unmittelbar in sein
Gebiet einschlagenden Arbeiten, die früher
ausschließlich der Steinmetz besorgte.
Glücklicherweise sind wir nun heute wieder
soweit, daß auch in unsere Kirchhöfe die echte
Kunst, das Gefühl für Stil und echte Weihe
Einzug hält. Neben den formlosen, eintönigen

und schematischen Totenmälern nehmen

sich viele unserer modernen Gedenksteine

wie ein Zeichen neuen Willens zur
Form und vertiefter Kunstgesinnung aus.
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SCHWEIZERISCHE RUNDSCHAU.
Wettbewerb für Münzbilder. Das eidgenössische

Finanzdepartement veranstaltet zwischen einer
beschränkten Anzahl, nach Anhörung der eidgenössischen

Kunstkommission von ihm ausgewählter
schweizerischer, plastisch bildender Künstler einen
Wettbewerb zur Erreichung von Entwürfen zu einem
einheitlichen neuen Miinzbilde in Vorder- und Rückseite

für die schweizerischen Silberscheidemünzen
(Zweifranken-, Einfranken-und Ftinfzigrappenstück). Neben
und gleichzeitig mit diesem beschränkten Wettbewerb

wird zum gleichen Zwecke und nach denselben

Vorschriften auch ein allgemeiner, freier Wett¬

bewerb eröffnet, an dem sich zu beteiligen jedem
schweizerischen, plastisch bildenden Künstler
freisteht. Die nähern Bedingungen und Angaben sind
bei der eidgenössischen Münzstätte in Bern zu
beziehen. Einreichungstermin: 30. September 1918. Die
eingeladenen Künstler erhalten ein festes Honorar
von 1000 Fr. Für den allgemeinen Wettbewerb
stehen vier Preise zu 800, 600, 400 und 200 Fr. zur
Verfügung. Der Urheber des zur Ausführung
bestimmten Entwurfs erhält für die Anfertigung der
Originale in Stahl für die Vorder- oder Rückseite
je weitere 1000 Franken.
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